
Synopse Hauptsatzung Hetlingen und Entwurf einer neuen separaten Entschädigungssatzung (sich ändernde Absätze) 

§  bisheriger Inhalt lt. Hauptsatzung Inhalt lt. neuem Entwurf Entschädigungssatzung Bemerkungen 

Vorwort 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Inhalt 

 

Aufgrund der §§ 4, 24 der Gemeindeordnung (GO) 

für Schleswig-Holstein in Verbindung mit der      

Landesverordnung über Entschädigungen in     

kommunalen Ehrenämtern, der Landesverordnung 

über die Entschädigung der Wehrführungen der   

freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen 

(EntschVOfF) und der Richtlinie über die             

Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen    

Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entsch-

Richtl-fF) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung wird 

nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-

tung vom 19.04.2018 folgende Satzung er- 

lassen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an 
kommunalrechtliche 
Vorgaben  

§ 1 – Allgemeines 

 
 

 
Kein Inhalt 

 

Entsprechend dieser Satzung erhalten Ehrenbeam-
tinnen und -beamte, Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter sowie ehrenamtlich tätige Bürge-
rinnen und Bürger eine Entschädigung. 
 
 

 
 
Anpassung an 
kommunalrechtliche 
Vorgaben 
 

§ 2 – Bürgermeister 

 
 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes 
der Verordnung.  

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchst-

satzes der Landesverordnung über die Entschä-

digung in kommunalen Ehrenämtern. 
 
 
 

 
 
 
Textliche Anpas-
sung 
 



§ 2 – Bürgermeister 

 
 

Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wer-
den auf Antrag besonders erstattet: 

a. Bei Benutzung eines Wohnraumes für 
dienstliche Zwecke die zusätzlichen Auf-
wendungen für dessen Heizung, Beleuch-
tung und Reinigung; 

b. Bei dienstlicher Benutzung eines privaten 
Fernsprechers die Kosten der dienstlich ge-
führten Gespräche, anteiligen Grundgebüh-
ren und bei erstmaliger Herstellung des An-
schlusses nach Übernahme des Ehrenam-
tes die anteiligen Kosten der Herstellung. 

 
 
Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters wird nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Ver-
hinderung der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als 
Vertretung eine entsprechende Aufwandsentschädi-
gung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Ver-
tretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung be-
trägt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigstel der 
monatlichen Aufwandsentschädigung der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwands-
entschädigung für die Stellvertretung darf die Auf-
wandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters nicht übersteigen.     
    

 

 

 

Zur Abgeltung sämtlicher dienstlicher Kosten 
erhält die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter eine jährliche Kostenpauschale. Dienstliche 
Kosten sind unter anderem Kosten, die durch 
dienstlich geführte Gespräche mit einem priva-
ten Fernsprecher oder die bei Benutzung eines 
Wohnraumes für dienstliche Zwecke entstehen. 
Die jährliche Kostenpauschale wird auf 500,00 € 
festgelegt.   

 

 

Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter des Bür-
germeisters oder der Bürgermeisterin wird nach der 

Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Ver-

hinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-

ters für ihre oder seine besondere Tätigkeit für jeden 

Tag der Vertretung eine Entschädigung in Höhe von 

1/30 des Betrages zu Abs. 1 gewährt. Die Auf-

wandsentschädigung für die Stellvertretung darf die 

Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder 

des Bürgermeisters nicht übersteigen.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung der 
allgemeinen Kos-
tenpauschale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textliche Anpas-
sung 
 



§ 3 - Sitzungsgelder 

 

Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindever-
treter erhalten nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung für die Teilnahme an Sitzun-
gen der Gemeindevertretung und der Aus-
schüsse sowie für die Teilnahme an sonstigen 
in der Hauptsatzung bestimmten Sitzungen ein 
Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der 
Verordnung.  

Die nicht der Gemeindevertretung angehören-
den Mitglieder der Ausschüsse sowie die Mit-
glieder der Beiräte der Gemeinde Hetlingen 
erhalten nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung für die Teilnahme an Sitzungen 
der Ausschüsse bzw. der Beiräte der Gemein-
de Hetlingen, in welche sie gewählt wurden, 
ein Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes 
der Verordnung. Entsprechendes gilt für stell-
vertretende Ausschussmitglieder, die nicht der 
Gemeindevertretung angehören, im Vertre-
tungsfall.  

 

 

Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindever-
treter erhalten nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung für die Teilnahme an Sitzun-
gen der Gemeindevertretung und der Aus-
schüsse sowie für die Teilnahme an sonstigen 
in der Hauptsatzung bestimmten Sitzungen ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €. 

Die nicht der Gemeindevertretung angehören-
den Mitglieder der Ausschüsse sowie die Mit-
glieder der Beiräte der Gemeinde Hetlingen er-
halten nach Maßgabe der Entschädigungsver-
ordnung für die Teilnahme an Sitzungen der 
Ausschüsse bzw. der Beiräte der Gemeinde 
Hetlingen, in welche sie gewählt wurden, ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €. Entspre-
chendes gilt für stellvertretende Ausschussmit-
glieder, die nicht der Gemeindevertretung ange-
hören, im Vertretungsfall.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an den 
Beschluss der Ge-
meindevertretung, 
das Sitzungsgeld 
zu verringern 

§ 4 – Rundungen der 
Auszahlungsbeträge 

 
 
 
 
Kein Inhalt.  

 
 

Bei der Berechnung der Aufwandsentschädigungen 
der §§ 2 und 3 dieser Satzung wird eine Rundung 
auf volle Eurobeträge entsprechend des kaufmänni-
schen Grundsatzes vorgenommen. 

 
 

 
 
 
Vereinfachung der 
Abrechnung für die 
Verwaltung 



 
 
 
 
§ 5 – Entgangener 
Arbeitsverdienst  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(3) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertre-
terinnen und -Vertretern, den nicht der Gemeinde-
vertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertre-
tenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitglie-
dern der Beiräte der Gemeinde Hetlingen ist der 
durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der 
ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen 
Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselb-
ständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen 
Höhe gesondert zu ersetzen. 

Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst 
entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 
zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des 
Entschädigungsberechtigten an den Sozialversiche-
rungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 ge-
nannten Personen selbständig, so erhalten sie für 
den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder 
der ehrenamtlichen Tätigkeit 

während der regelmäßigen Arbeitszeit entstan-
denen Verdienstausfall auf Antrag eine Ver-
dienstausfallentschädigung, deren Höhe je 
Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des 
glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach 
billigem Ermessen festgesetzt wird. Der 
Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädi-
gung je Stunde beträgt 31,00 €. 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamt-
lich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemein-
devertreterinnen und Gemeindevertretern, Mit-
gliedern und stellvertretenden Mitgliedern von 
Ausschüssen sowie Mitgliedern der Beiräte ist 
der durch die Wahrnehmung des Ehrenamts o-
der der ehrenamtlichen Tätigkeit während der 
regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Ar-
beitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf An-
trag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu 
ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen 
Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu 
Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten 
an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. 

 

(2) Sind die in Abs. 1 Satz 1 genannten Personen 
selbständig, so erhalten sie für den durch die 
Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehren-
amtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Ar-
beitszeit entstandenen Verdienstausfall auf An-
trag eine Verdienstausfallentschädigung, deren 
Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage 
des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach 
billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchst-
betrag der Verdienstausfallentschädigung je 
Stunde beträgt 31,00 €. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltliche Tren-
nung durch Absätze 
 



§ 6 – Entschädigung 
für Abwesenheit vom 
Haushalt 

 

Personen nach Absatz 3 Satz 1, die einen Haushalt 
mit mindestens zwei Personen führen und nicht 
oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig 
sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom 
Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeits-
zeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der 
Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz 
dieser Entschädigung beträgt 6,00 €. 

Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach 
Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kos-
ten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

 

Personen nach Absatz 3 Satz 1 werden auf Antrag 
die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahr-
nehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche 
Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von 
Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöriger 
gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für 
die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständi-
ger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach 
Absatz 3 oder eine Entschädigung nach Absatz 4 
gewährt wird. 

 
 
 
 

(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, ehrenamtlich 

tätige Bürgerinnen und Bürger, Gemeindevertreterin-

nen und Gemeindevertreter sowie Mitglieder und stell-

vertretende Mitglieder der Ausschüsse, die einen 

Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und 

nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbs-

tätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder 

die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom 

Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit 

gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwe-

senheit eine Entschädigung. 

 

(2) Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 6,00 €. 

Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stun-

densätzen die angefallenen notwendigen Kosten für 

eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

(3) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich 

tätige Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterin-

nen und Gemeindevertretern sowie Mitgliedern und 

stellvertretende Mitgliedern der Ausschüsse werden 

auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamts oder die ehrenamtliche 

Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von 

Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöriger, 

gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die 

entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Ar-

beit oder Verdienstausfallentschädigung nach § 5 oder 

eine Entschädigung nach § 6 Absatz 1 dieser Satzung 

gewährt wird. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltliche Tren-
nung durch Absätze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 7 – Wehrführer/in 
und andere ehren-
amtl. Tätige der FFW 
 

 

 

 

 

 Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeinde-
wehrführer und Ihre oder seine Stellvertreterin oder 
ihr oder sein Stellvertreter sowie die Ortswehrführe-
rinnen oder -führer oder deren Stellvertretende er-
halten nach Maßgabe der Entschädigungsverord-
nung Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verord-
nung. 

 

 

(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeinde-
wehrführer erhält nach Maßgabe der Entsch-
VOfF eine monatliche Aufwandsentschädigung 
sowie eine monatliche Abnutzungs- und Reini-
gungspauschale in Höhe des Höchstsatzes der 
Verordnung. 

(2) Die Stellvertretung der Gemeindewehrführerin 
oder des Gemeindewehrführers erhält nach 
Maßgabe der EntschVOfF eine monatliche Auf-
wandsentschädigung sowie eine monatliche Ab-
nutzungs- und Reinigungspauschale in Höhe der 
Hälfte der Aufwandsentschädigung der Wehrfüh-
rung. 

(3) Die Gerätewartin oder der Gerätewart erhält für 
die Wartung und Pflege der Fahrzeuge eine mo-
natliche Entschädigung in Höhe des Höchstsat-
zes der EntschRichtl-fF. 

(4) Der Atemschutzgerätewart erhält eine jährliche 
Pauschale in Höhe von 500,00 €. 

 
Ortswehrführer gibt 
es in der Gemeinde 
Hetlingen nicht, die-
ser Begriff muss ent-
fallen.  
 
Der Betrag für den 
Atemschutzgeräte-
wart, muss konkret 
niedergeschrieben 
werden.  
Dieser Betrag ist in 
der noch geltenden 
Fassung nicht enthal-
ten, die Auszahlung 
erfolgt jedoch bereits 
schon seit Jahren. 
Daher ist es dringend 
notwendig, dass der 
Betrag in der neuen 
Entschädigungssat-
zung der Gemeinde 
Hetlingen niederge-
schrieben wird. 

 § 8 – Fahrtkosten, 
Reisekostenvergütung 
und sonstige Erstat-
tungen 

 

Personen nach Absatz 3 Satz 1 ist für Dienstreisen 
Reisekostenvergütung nach den für die Beamtinnen 
und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen 
zu gewähren. Fahrkosten, für die Fahrten zum Sit-
zungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der 
Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sit-
zungsort und zurück, werden gesondert erstattet. 

 

Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet 
sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen 
des § 5 Bundesreisekostengesetz. 

 

(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie ehrenamt-

lich tätige Bürgerinnen und Bürger erhalten bei 

Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für Be-

amtinnen und Beamte geltenden Grundsätzen.  

(2) Fahrtkosten, für die Fahrten zum Sitzungsort und 

zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der 

Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zu-

rück, werden gesondert erstattet. 

(3) Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet 

sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen 

des § 5 Bundesreisekostengesetz. 

 
 
 
 
 
Inhaltliche Tren-
nung durch Absätze 
 
 
 
 
 
 
 



 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält 
zur Abgeltung sämtlicher Reisekosten eine jährliche 
Pauschale. 

 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält zur 

Abgeltung sämtlicher Reisekosten eine jährliche Pau-

schale, deren Höhe durch die Gemeindevertretung 

festgesetzt wird. Die jährliche Pauschale wird von der 

Gemeindevertretung auf 600,00 € festgelegt. 

 

 
Der Betrag der Rei-
sekostenpauschale 
muss in der         
Entschädigungs-
satzung festgesetzt 
werden 
 

§ 9 – Papierloser Sit-
zungsdienst  

 

Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmit-
glieder, welche das Ratsinformationssystem zur Sit-
zungsunterlagenbeschaffung nutzen und freiwillig 
auf die Zustellung der Sitzungsunterlagen per Post 
verzichten, erhalten eine monatliche Aufwandsent-
schädigung. Die monatliche Aufwandsentschädi-
gung beträgt bei Gemeindevertretern 5,00 €, bei 
bürgerlichen Ausschussmitgliedern 2,50 €. Der frei-
willige Verzicht ist im Einzelfall schriftlich bei der 
Verwaltung zu beantragen. 

 

 

Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmit-
glieder, welche das Ratsinformationssystem zur Sit-
zungsunterlagenbeschaffung nutzen und freiwillig 
auf die Zustellung der Sitzungsunterlagen per Post 
verzichten, erhalten, unabhängig von der Landes-
verordnung über Entschädigungen in kommunalen 
Ehrenämtern, eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung. Die monatliche Aufwandsentschädigung be-
trägt bei Gemeindevertretern 5,00 €, bei bürgerlichen 
Ausschussmitgliedern 2,50€. Der freiwillige Verzicht 
ist im Einzelfall schriftlich der Verwaltung mitzuteilen. 

 

 
 
Es dürfen nur Ent-
schädigungen nach 
der Landesverord-
nung gezahlt wer-
den! Die Entschä-
digung des „papier-
losen Sitzungs-
dienstes“ ist in der 
LandesVO jedoch 
nicht vorgesehen 

§ 10 - Inkrafttreten 

 
 

Diese Satzung tritt zum ____________ in Kraft. 

 

 

 


